
Beitragsordnung Studierendenschaft der Universität Bremen  

Vom 09.03.2023 

 

Die Rektorin der Universität Bremen hat am 15.03.2023 gemäß § 110 Abs. 3 des Bremischen 
Hochschulgesetztes (BremHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09. Mai 2007 
(Brem.GBl. S 339), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetztes vom 05 März 2019 
(Brem.GBl. S. 71), die auf Grund von § 46 BremHG durch den Studierendenrat der Universität 
Bremen am 09.03.2023 beschlossene Ordnung in der nachstehenden Fassung genehmigt: 
 

§ 1 

(1) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge 

nach Maßgabe dieser Beitragssatzung. (2) Die Studierendenschaft verwendet die Mittel im 

Rahmen der in § 45 BremHG bestimmten Zwecke in eigener Verantwortung. 

 

§ 2 

(1) Beitragspflichtig sind die immatrikulierten Studierenden der Universität Bremen. 

(2) Der Beitrag ist für jedes Semester vor der Immatrikulation, Rückmeldung oder Beurlaubung 

zu entrichten. Er ist auf das Konto der Landeshauptkasse Bremen zugunsten des Allgemeinen 

Studentenausschusses einzuzahlen. Die Zahlung ist Voraussetzung für die Immatrikulation, 

Rückmeldung oder Beurlaubung. 

 

§ 3 

(1) Der Beitrag beträgt je Semester EUR 209,67 EURO. 

Er setzt sich zusammen aus  

1. EUR 17,60 für die Erfüllung der allgemeinen Aufgaben der Studierendenschaft gemäß § 45 

Abs. 2 des Bremischen Hochschulgesetzes  

2. EUR 190,22 für die Erfüllung von besonderen Aufgaben gem. § 45 Abs.2 Ziffer 1 

Bremisches Hochschulgesetz (Semesterticket), zusammengesetzt aus  

a) EUR 138,40 für das VBN-Semesterticket  

b) EUR 51,82 für das landesweite Semesterticket Niedersachsen/Bremen im öffentlichen 

Schienenpersonennahverkehr  

3. EUR 1,85 für das Kultursemesterticket  

Ab dem Sommersemester 2021 wird der Beitrag für das Kultursemesterticket für ein Jahr 

auf 1,85 Euro pro Semester erhöht, der Semesterbeitrag ändert sich entsprechend. Die 

Zusammensetzung des Betrags ist in der Anlage 1 zur Beitragsordnung entsprechend 

aufgeschlüsselt. Die Nutzung des Kultursemestertickets wird jährlich evaluiert. 

 (2) Sofern sich im Fall von Satz 1 Ziffer 2 im Laufe des jeweiligen Semesters ein geringfügiger 

Überschuss ergeben sollte und eine Rückerstattung an die Studierenden unter 

Berücksichtigung des entstehenden Verwaltungsaufwands unverhältnismäßig wäre, so darf 

dieser Überschuss am Ende des jeweiligen Semesters im Haushalt der Studierendenschaft 



unter dem Unterposten „Überschüsse“ der Position „Semesterticketbeiträge“ zugeführt 

werden.  

 

§ 4 

(1) Von der Beitragspflicht nach § 3 Ziffer 2 werden durch Vorlage der Nachweise oder Anträge 

beim Studierendensekretariat befreit:  

1. schwerbehinderte Studierende, die nachweislich nach dem Schwerbehindertengesetz 

Anspruch auf Beförderung haben oder aufgrund ihrer Behinderung öffentliche 

Verkehrsmittel nicht oder frei (aG) nutzen können,  

2. Studierende, die durch Vorlage einer Bescheinigung des Hochschullehrers, einer 

Hochschullehrerin oder des zuständigen Prüfungsausschusses nachweisen, dass sie 

während des beitragspflichtigen Semesters nach Maßgabe einer Studien- oder 

Prüfungsordnung an einer ausländischen Hochschule studieren oder ein Praxissemester 

im Ausland absolvieren,  

3. während des beitragspflichtigen Semesters beurlaubte Studierende auf Antrag. Die 

Befreiung erfolgt in diesen Fällen nur gegen Einbehalt oder Rückgabe des Semestertickets,  

4. Studierende, die sich zu Studienzwecken freiwillig länger als 120 zusammenhängende 

Kalendertage des jeweiligen Semesters außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs 

aufhalten, z. B. für ein Praktikum, ein Auslandsstudium oder zur Promotion, 

5. Studierende, die ihre Exmatrikulation vor Vorlesungsbeginn oder innerhalb eines Monats 

nach Vorlesungsbeginn beantragt haben, ihren Beitrag für das landesweite Semesterticket 

nach § 12 Abs. 4 des Bremischen Studierendenwerksgesetzes in Verbindung mit § 5 der 

Beitragsordnung für das Studierendenwerk Bremen zurückerhalten haben. 

(2) Studierende im Kooperationsstudium der Universitäten Bremen und Oldenburg, deren 

Heimatuniversität Oldenburg ist, sind von den Beiträgen gemäß § 3 befreit. Sie erhalten kein 

gültiges Semesterticket von der Universität Bremen. 

(3) In Ausnahmefällen von § 4 Ziffer 1 kann beim AStA ein Erstattungsantrag gestellt werden, 

solange des Semesterticket vor Semesterbeginn oder ungeklebt eingereicht wird. 

(4) In den Fällen von § 4 Ziffer 1 2., 3., 4., 5.können die Studierenden den Befreiungsantrag 

nur bis zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn beim Sekretariat für Studierende oder im Falle 

von § 4 Ziffer 2 den Erstattungsbeitrag bis zu zwei Monate nach Semesterbeginn beim AStA 

stellen, um eine vollständige Befreiung bzw. Erstattung für das betreffende Semester zu 

erhalten. 

 

§ 5 

(1) Studierenden, die nach Beginn des Semesters immatrikuliert werden, kann der 

Studierendenschaftsbeitrag gemäß § 3 Ziffer 2 auf Antrag an den Allgemeinen 

Studierendenausschuß anteilig für die vollen Monate erlassen werden.  

(2) In Fällen außergewöhnlicher Härte aus sozialen oder wirtschaftlichen Gründen kann der 

Studierendenschaftsbeitrag gemäß § 3 Ziffer 2 auf Antrag ganz oder teilweise erstattet 

werden. Eine vom Studierendenrat gewählte Kommission von drei Personen hat als 

Kontrollinstanz Zugriff auf alle bewilligten Anträge. 



(3) Bei Exmatrikulation während des beitragspflichtigen Semesters wird der 

Studierendenschaftsbeitrag gemäß § 3 Ziffer 2 auf Antrag an den Allgemeinen 

Studierendenausschuß anteilig für die vollen Monate bis zum Ende des Semesters gegen 

Rückgabe des Semestertickets erstattet. 

 

§ 6 

(1) Wechseln Studierende, die an der Hochschule Bremen immatrikuliert waren und dort den 

Studierendenschaftsbeitrag bereits gezahlt haben, während des laufenden Semesters zur 

Universität Bremen, sind sie von der Beitragspflicht gemäß § 3 Ziffer 2 durch Vorlage des 

gültigen Semestertickets der Hochschule Bremen für dieses Semester befreit.  

(2) Wechseln Studierende der Universität Bremen während des laufenden Semesters zur 

Hochschule Bremen, werden für dieses Semester bereits gezahlte Beiträge gemäß § 3 Ziffer 

2 nicht erstattet. 

 

§ 7 

(1) Bei Antragsstellung sind die Studierenden darauf hinzuweisen, dass diese durch die 

Erstattung/ Befreiung ihre Fahrtberechtigung verlieren. 

(2) Für die Befreiung/ Erstattung des Semestertickets ist ein Einbehalten oder Einziehen des 

Semestertickets notwendig. 

(3) Rückerstattungen, Befreiungen oder Anträge nach §§ 4,5,6 sind in geeigneter Form 

nachzuweisen, diese Nachweise sind zu dokumentieren. 

 

§ 8 

Die Beitragsordnung tritt mit der Genehmigung der Rektorin in Kraft. Gleichzeitig wird die 

Ordnung vom 26.10.2020 aufgehoben. 

 

 

 

Bremen, den 15.03.2023    Die Rektorin der Universität Bremen 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 1 zur Beitragsordnung 

der Verfassten Studierendenschaft der Universität Bremen 

 

 

§ 1 

 

(1) Der Kultursemesterticket-Beitrag ab dem Sommersemester 2021 setzt sich wie folgt zusammen: 

 

1. 0,80 Euro für das Theater Bremen, 

2. 0,40 Euro für die Kunsthalle Bremen, 

3. 0,22 Euro für Stadtkultur Bremen, 

4. 0,18 Euro für den Landesverband Freie Darstellende Künste Bremen, 

5. 0,08 Euro für die Schwankhalle, 

6. 0,08 Euro für die Weserburg und 

7. 0,09 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit. 

 


